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Grosser Rat

Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal und gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten und

Erlass eines Gesetzes über das Lotteriewesen
Botschaft Nr. 18 / 2005 – 2006, S. 1533
P R O T O K O L L

der Sitzung der Kommission für Bildung und Kultur
Datum:
Mittwoch, 8. März 2006, 9.15 – 11.10 Uhr

Ort:
Grossratsgebäude, Zimmer 4, Chur

Präsenz:
Butzerin (Präsident), Bischoff, Caviezel (Thusis), Christoffel-Casty, Dermont, Krättli, Zindel
Jenal (Protokoll)


RR Schmid (Vorsteher JPSD), Fässler (DS JPSD), Haltiner (Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht)

entschuldigt: Zanolari (Vizepräsident), Berther (Disentis), Claus, Perl
I. Eintreten

Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen.

II.
Detailberatung

A.
Beitritt des Kantons Graubünden zur Interkantonalen Vereinbarung über die Aufsicht, die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal und gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten
1. Der Kanton Graubünden tritt der Interkantonalen Vereinbarung über die Aufsicht, die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten Wetten vom 7. Januar 2005 bei
Gemäss Botschaft

2. Die Regierung wird ermächtigt, den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die Aufsicht, die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten zu erklären.
Gemäss Botschaft

3. Ziffer 1 und 2 dieses Beschlusses unterliegen dem fakultativen Referendum
Gemäss Botschaft

B.
Erlass eines Gesetzes über das Lotteriewesen
I. Zuständigkeit
Art. 1 - 4
Gemäss Botschaft

II. Lotterien zu gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecken
Art. 5 Abs. 1 lit. d, e, f
Gemäss Botschaft

Art. 5 Abs. 1 lit. a, b, g

Antrag Kommission und Regierung
Redaktionelle Änderung:

Lit. a

Name und Sitz der Veranstalterin oder des Veranstalters;
Lit. b

Name und Adresse der verantwortlichen Leiterin oder des verantwortlichen Leiters der Lotterie;
Lit. g

…ob die Lotterie von der Veranstalterin oder vom Veranstalter selber oder…
Art. 5 Abs. 2

Gemäss Botschaft

Art. 6 Abs. 1

Gemäss Botschaft

Art. 6 Abs. 2

Antrag Kommission und Regierung

Redaktionelle Änderungen:

Die Ausgeberin oder der Ausgeber einer Lotterie hat der zuständigen Stelle…zu erstatten. Sie oder er hat jedes Vorkommnis anzuzeigen….
Art. 7 lit. b

Antrag Kommission und Regierung
Redaktionelle Änderung:

die Veranstalterin oder der Veranstalter für die richtige…

Art. 8

Gemäss Botschaft

Art. 9 Abs. 1

Antrag Kommission und Regierung
Redaktionelle Änderung:

… und unter Beizug der zuständigen Kreispräsidentin oder des zuständigen Kreispräsidenten, einer Notarin oder eines Notars oder der Kreisnotarin oder des Kreisnotars vorzunehmen.

Art. 9 Abs. 2 und 3

Gemäss Botschaft

Art. 9 Abs. 4

Antrag Kommission und Regierung
Redaktionelle Änderung:

Das Ergebnis der Ziehung ist auf Kosten der Lotterieveranstalterin oder des Lotterieveranstalters zu veröffentlichen.
Art. 10

Antrag Kommission und Regierung
Redaktionelle Änderung:

Innert 30 Tagen nach Ablauf der Frist für den Verfall nicht bezogener Gewinne hat die Lotterieveranstalterin oder der Lotterieveranstalter der Bewilligungsinstanz eine Abrechnung einzusenden,….
III. Unterhaltungslotterien
Art. 11 
Gemäss Botschaft

Art. 12 lit. a und b 

Antrag Kommission und Regierung
Redaktionelle Änderungen:
Lit. a

Name und Sitz der Veranstalterin oder des Veranstalters;

Lit. b

Name und Adresse der Präsidentin oder des Präsidenten oder der Kassiererin oder des Kassiers;

Art. 12 lit. c - g
Gemäss Botschaft

Art. 13 Abs. 1
Antrag Kommission und Regierung
Redaktionelle Änderung:
Für die gleiche Veranstalterin oder den gleichen Veranstalter dürfen im Jahr höchstens….

Art. 13 Abs. 2
Gemäss Botschaft

Art. 14 Abs. 1

Antrag Kommission und Regierung
streichen

Art. 14 Abs. 2
Gemäss Botschaft

Art. 15
Gemäss Botschaft

IV. Gewerbsmässiger Prämienloshandel
Art. 16
Gemäss Botschaft

V. Gewerbsmässige Wetten
Art. 17 

Gemäss Botschaft

Art. 18 Abs. 1 lit. a und c
Antrag Kommission und Regierung
Redaktionelle Änderung:

Lit. a

die Veranstalterin oder der Veranstalter für einen einwandfreien…

Lit. c

mindestens 60 Prozent des Gesamtbetrages der Wetteinsätze unter die Gewinnerinnen oder die Gewinner verteilt werden;

Art. 18 Abs. 1 lit. b und d 

Gemäss Botschaft

Art. 18 Abs. 2

Gemäss Botschaft

Art. 19 

Gemäss Botschaft

VI. Gebühren
Art. 20 - 21
Gemäss Botschaft

VII. Spielsucht
Art. 22
Gemäss Botschaft

VII. Straf- und Schlussbestimmungen

Korrektur:
VIII. Straf- und Schlussbestimmungen

Art. 23 
Gemäss Botschaft

Art. 24 

Antrag Kommission und Regierung
Redaktionelle Änderung im zweiten Satz:

Die betreffende Veranstalterin oder der betreffende Veranstalter kann…
Art. 25 - 26

Gemäss Botschaft

Art. 27
Antrag Kommission und Regierung
Absatz 1 neu:

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

Bisheriger Absatz 1 wird zu Absatz 2
1. Aufhebung der Vorordnung über das Lotteriewesen vom 30. Mai 1962
Gemäss Botschaft

2. In-Kraft-Treten der Aufhebung

Gemäss Botschaft
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